
Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
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	PlanVorhabenträger Name: Kreis Steinfurt, Straßenbauamt
	Beschreibung: Das Straßenbauamt des Kreises Steinfurt plant den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten. Neben der direkten Flächeninanspruchnahme sind Durchschneidungs- und Randeffekte die maßgeblichen Wirkfaktoren. Betroffen hiervon sind die Artengruppen Avifauna und Fledermäuse. Details sind den Artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen (Mopsfledermaus und sonstige Arten) zu entnehmen.
	Arten: Es wurden alle nachgewiesene und potenziell vorkommende europäischen Vogelarten und FFH-Anhang IV-Arten geprüft. Bei gleicher Empfindlichkeit und Betroffenheit erfolgte eine zusammenfassende Prüfung von Arten. Dies betrifft neben den Allerweltsarten der europäischen Vogelarten  folgende planungsrelevante Vogelarten: Graureiher, Saatkrähe, Großer Brachvogel, Baumfalke, Sperber, Eisvogel, Bluthänfling, Gartenrotschwanz, Kleinspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, Mäusebussard, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldschnepfe, Bechsteinfledermaus, Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus und Kammmolch. Unter Berücksichtigung der Verteilung der Brutvorkommen und der jeweiligen Raumnutzung im Planungsraum der K 53n zeigt die Überlagerung mit den relevanten vorhabenbedingten Wirkfaktoren, dass für alle zusammenfassend geprüften Vogelarten das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann.
	Ausnahmegrund: Ergebnis der Konfliktanalyse im Rahmen der ASP ist, dass mit Ausnahme des Steinkauzes für alle vorkommenden planungsrelevanten Vögel, Fledermäuse, Fischotter und Kammmolch unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Schutz- und CEF-Maßnahmen das Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden kann. Aufgrund von Restunsicherheiten hinsichtlich  einer möglichen signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos für den Steinkauz ist für die Art die Ausnahmeprüfung durchgeführt worden (Details s. Unterlage 12.4.1 und 12.4.4). Die Untersuchung zumutbarer Alternativen betraf verschiedene Varianten der Westumgehung. Zusammengefasst ergibt sich aus dem Variantenvergleich, dass durch keine der untersuchten Trassenvarianten eine Erhöhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken in Bezug auf den Steinkauz und damit das mögliche Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermeidbar wäre. Vor diesem Hintergrund stellen die untersuchten Varianten in Bezug auf die Zielsetzung keine artenschutzrechtlichen Alternativen zur aktuellen Planung dar.Zwingende Gründe sind: Erhebliche Entlastung der Ortsdurchfahrt Emsdetten, Erhöhung der Verkehrssicherheit (öffentliche Sicherheit), menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Gründe (siehe Unterlage 12.4.4). Die  angeführten zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, und hier im Besonderen die Belange der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit überwiegen die Belange des Artenschutzes. Dem gegenüber stehen auf Seiten des Artenschutzes  Beeinträchtigungen des Steinkauzes, die jedoch gemäß dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen weder auf der lokalen noch auf der biogeografischen Ebene eine Verschlechterung der Population des Steinkauzes herbeiführen. Zur Vermeidung einer Verschlechterung der Bestandssituation des Steinkauzes im Planungsraum ist ein umfangreiches artspezifisches Maßnahmenpaket an FCS-Maßnahmen vorgesehen. Gemäß dem Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKUNLV 2013) ist in Bezug auf die Wirksamkeit der vorgesehenen  FCS-Maßnahmen von einer hohen Prognosesicherheit auszugehen.  Vor diesem Hintergrund überwiegen die Belange des Gemeinwohls gegenüber den betroffenen Belangen des Artenschutzes. 
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